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Antwort 
zur Anfrage Nr. AF/0029/2018 

 

Vorlage: AW/0020/2018 Datum: 06.03.2018 

Oberbürgermeister 

Verfasser: 20-Kämmerei und Steueramt Az.: 20 / Br-Kn 

Betreff: 

Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Status der Haushaltsfreigabe für das Jahr 2018 

Gremienweg: 

15.03.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Frage: 

Es wird gebeten, über den Stand der Haushaltsfreigabe durch die ADD für das Jahr 2018 zu 

berichten und etwaige Hinderungsgründe, die gegen eine baldige Haushaltsverfügung sprechen, zu 

benennen. 

 

Antwort: 

Zwischenzeitlich hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier den Haushalt 2018 

genehmigt. Die Haushaltsverfügung datiert auf dem 07. März und ist der Verwaltung vorab am 12. 

März per E-Mail zur Kenntnisnahme übermittelt worden.  

Die Haushaltsverfügung beinhaltet folgende Eckpunkte: 

 

 Die Verfügung enthält keine Kompensationsforderung hinsichtlich des um über 4 Mio. Euro 

gestiegenen Zuschussbedarfes im freiwilligen Leistungssektor. Aufgrund der positiven 

Haushaltsentwicklung hat die ADD von Auflagen abgesehen. Der Zuschussbedarf ist im 

freiwilligen Leistungsbereich mit 23,47 Mio. Euro, auch für die folgenden Jahre, 

festgeschrieben (= absolute Zuschussobergrenze). Mögliche Überschreitungen sind durch 

nachhaltige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu kompensieren. 

 

 Der in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite von rd. 

36,48 Mio. Euro wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 10 Mio.  Euro genehmigt.   

In Höhe von 26,48 Mio. Euro wurde die Investitionskreditgenehmigung vorerst versagt. Bei 

Bedarf kann die nachträgliche Genehmigung weiterer Kredite bei der ADD beantragt werden. 

 

 Kredit finanzierte Verpflichtungsermächtigungen von 34,84 Mio. Euro wurden, wie geplant, 

genehmigt. 

 

 Für den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen wurden geplante Investitions-

kredite von 2,5 Mio. Euro und kreditzufinanzierende Verpflichtungsermächtigungen von 1,95 

Mio. Euro genehmigt. 

 

 Für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde seitens der ADD Aufklärungsbedarf im 

Rahmen der umfassenden Neustrukturierung der Koblenz-Touristik angemeldet. 

 

 Verschiedene Prüfungsfeststellungen und Aufklärungsbedarfe wurden im Stellenplan geltend 

gemacht. 
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